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                                                                                                               Dresden, 22.01.2024  

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

Im Rahmen der Berufseinstiegsbegleitung nach §49 des Sozialgesetzbuches Drittes Buch (SGB III) 
möchte ich mich Ihnen vorstellen und Ihnen einen Überblick über meine Aufgaben geben. 

Meine Aufgaben umfassen: 

1. Unterstützung beim Erreichen des Schulabschlusses: 

 Gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern erarbeiten wir Strategien, um den 

bestmöglichen Schulabschluss zu erreichen. 

2. Unterstützung bei der Berufsorientierung und Berufswahl: 

 Durch gezielte Beratung und Orientierungshilfen unterstütze ich die Schülerinnen und 

Schüler dabei, ihre beruflichen Interessen und Ziele zu identifizieren. 

3. Gemeinsames Erstellen von Bewerbungsunterlagen: 

 Zusammen erarbeiten wir aussagekräftige Bewerbungsunterlagen, um den Einstieg 

ins Berufsleben zu erleichtern. 

4. Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche: 

 Praktische Übungen und Trainingseinheiten bereiten die Jugendlichen auf 
Vorstellungsgespräche vor und stärken ihre Selbstsicherheit. 

5. Unterstützung bei der Suche geeigneter Praktikums- und Ausbildungsplätze: 

 Gemeinsam suchen wir nach passenden Praktikums- und Ausbildungsplätzen in 

Unternehmen der Region, um den direkten Einblick in die Berufswelt zu ermöglichen. 

6. Hilfe für selbständige Bewerbung: 

 Ich stehe den Schülerinnen und Schülern bei der eigenständigen Bewerbung zur 

Seite, helfe bei der Nutzung von Online-Plattformen und unterstütze beim Aufbau 
beruflicher Netzwerke. 

7. Begleitung von der Abgangsklasse bis zu einem halben Jahr nach Beginn einer 

Ausbildung: 

 Die Betreuung erfolgt kontinuierlich, sowohl während der Abgangszeit als auch in den 
ersten Monaten einer Ausbildung, um eventuelle Herausforderungen gemeinsam zu 

meistern. 
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[Hier eingeben] 

 

 

 

Die Unterstützung findet in der Schule in regelmäßigen Abständen oder nach individuellem Bedarf 
statt. Es ist mir wichtig, eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen als Eltern aufzubauen. Falls 

Sie Fragen oder Anliegen haben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

Gemeinsam möchten wir dazu beitragen, dass Ihr Kind einen erfolgreichen Übergang von der Schule 
in den Beruf gestalten kann. 

Im Rahmen der Berufseinstiegsbegleitung nach §49 des Sozialgesetzbuches Drittes Buch (SGB III) ist 
die aktive Mitarbeit und Einbindung der Eltern ein wesentlicher Bestandteil.  

Um sicherzustellen, dass die Begleitung Ihrer Kinder effektiv und im Einklang mit den geltenden 
Datenschutzbestimmungen erfolgt, bitte ich um Ihre Einwilligung. 

Die Einwilligungs- und Datenschutzerklärung ist bis spätestens 26. Februar 2024 unterschrieben an 

die oben genannte Adresse zurückzugeben oder beim Klassenlehrer.  

Ich danke Ihnen im Voraus für Ihr Verständnis und Ihre Kooperation. Bei Fragen oder Anliegen stehe 
ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

Steffen Gießler 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     

                                                                                             

Berufseinstiegsbegleiter  

 03521 4691 - 326   

Mobil: 0176 34457972  

 

steffen.giessler@bam-gmbh.de 
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Einverständniserklärung zur Weitergabe von Daten 
für das Auswahlverfahren und zur Teilnahme an einer Maßnahme der 

Berufseinstiegsbegleitung nach § 49 SGB III 
 

 
Wichtige Hinweise für alle, die durch eine Berufseinstiegsbegleitung unterstützt 

werden möchten! 
 

Name der Schülerin / des Schülers: 
  

Kundennummer (falls vorhanden): 
  

Agentur für Arbeit: 
  

Name der Schule: 
  

 
  

 
Berufseinstiegsbegleiterinnen und Berufseinstiegsbegleiter unterstützen 
Schülerinnen und Schüler beim Übergang von der allgemeinbildenden Schule in berufliche 
Ausbildung. Sie erleichtern dadurch den Einstieg ins Berufsleben. Die 
Berufseinstiegsbegleitung soll helfen, den Schulabschluss zu erreichen und die Chancen 
der Schülerinnen und Schüler auf einen Ausbildungsplatz zu verbessern.   
  
Die Berufseinstiegsbegleitung unterstützt den einzelnen Schüler / die einzelne Schülerin: 
 

 beim Erreichen des Schulabschlusses, 
 bei der Berufsorientierung und Berufswahl, 
 bei der Ausbildungsplatzsuche, 
 durch Begleitung in Übergangszeiten zwischen Schule und Berufsausbildung, 
 bei der Stabilisierung des Ausbildungsverhältnisses.  

 
Unter Berücksichtigung der persönlichen Stärken, Interessen und Fähigkeiten wird 
festgelegt, wie diese Unterstützung für den Schüler / der Schülerin im Einzelnen aussieht. 
 
Die Berufseinstiegsbegleiter/innen sind bei einem Bildungsträger beschäftigt. Der 
Bildungsträger wurde durch die Bundesagentur für Arbeit beauftragt. 
 
Die Berufseinstiegsbegleitung beginnt in der Regel im zweiten Schulhalbjahr der 
Vorabgangsklasse und endet spätestens ein halbes Jahr nach Aufnahme einer 
Berufsausbildung oder - falls die Aufnahme einer Berufsausbildung nicht gelingt - 
spätestens 18 Monate nach Beendigung der allgemeinbildenden Schule.  
 
Die Teilnahme ist freiwillig. Eine Berufseinstiegsbegleitung wird nur dann durchgeführt, 
wenn dies gewünscht wird. Dem / der Teilnehmenden bzw. den / der Erziehungs-
berechtigten entstehen für die Begleitung keine Kosten.   
 
Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass der Schüler oder die Schülerin zum 
förderfähigen Personenkreis gehört, der voraussichtlich Probleme beim Erreichen des 
Schulabschlusses oder beim Übergang in eine Berufsausbildung haben wird.  
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Die Auswahl der Teilnehmenden erfolgt in einem einzelfallbezogenen Auswahlgespräch 
zwischen Lehrer/in, zuständiger Beratungsfachkraft der Agentur für Arbeit sowie ggf. der 
Schulsozialarbeit.  
 
Um über die Teilnahme entscheiden und die Maßnahmen sinnvoll und erfolgreich gestalten 
zu können, müssen die Schule, die Berufseinstiegsbegleitung und die Agentur für Arbeit 
eng zusammenarbeiten und die erforderlichen Informationen austauschen. 
Dabei geht es um Informationen 

• zu den Schulnoten, 
• zu den Kenntnissen in den Schulfächern 
• zum Arbeits- und Lernverhalten und 
• zu den Ergebnissen einer bereits vorliegenden sogenannten „Potenzialanalyse“ 
(das bedeutet, dass sich die Schule, der Bildungsträger und die Agentur für Arbeit 
darüber austauschen, was durch die Berufseinstiegsbegleitung konkret gefördert 
werden soll und was genau erreicht werden kann). Diese Informationen sind wichtig! 
Nur so kann festgestellt werden, ob eine Förderung überhaupt möglich ist. 

 
Die Bundesagentur für Arbeit und der Freistaat Sachsen möchten erfahren, ob die 
Berufseinstiegsbegleitung in ihrer sächsischen Ausgestaltung die Teilnehmenden 
tatsächlich wirksam beim Erreichen des Schulabschlusses und beim Übergang in eine 
Berufsausbildung unterstützt. Deshalb wird das Forschungsinstitut Betriebliche Bildung     
(f-bb) gGmbH, Rollnerstraße 14, 90408 Nürnberg beauftragt, im Rahmen einer 
sogenannten Evaluation ausgewählte Teilnehmende dazu zu befragen. Die Teilnahme an 
dieser Befragung ist freiwillig. Zur Durchführung der Evaluation erhält das beauftragte 
Unternehmen erforderliche persönliche Daten der Teilnehmenden in pseudonymisierter 
Form.            
   
Alle Informationen dürfen nur ausgetauscht werden, wenn die Betroffenen damit 
einverstanden sind. 
 
Da auf diesen Informationsaustausch nicht verzichtet werden kann, ist eine 
Teilnahme an der Maßnahme leider nicht möglich, wenn die Einwilligung dazu 
verweigert wird. 
 
Es besteht auch die Möglichkeit, diese Einwilligung jederzeit ohne Angabe von 
Gründen zu widerrufen. Aber dann kann keine weitere Unterstützung durch die 
Berufseinstiegsbegleitung erfolgen! 
 
HINWEIS: Der Schutz von personen- und betriebsbezogenen Daten genießt einen sehr 
hohen Stellenwert, deshalb erfolgt die Erhebung und Verarbeitung dieser Daten im 
Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere mit den Regelungen des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), der Datenschutzgrundverordnung der Europäischen 
Union (DSGVO) und des Sozialgesetzbuches. 
 
Ihre Rechte nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG, § 6) auf Auskunft (§§ 19 und 34 
BDSG), Berichtigung, Löschung und Sperrung (§§ 28 und 35 BDSG) können Sie bei der 
zuständigen Agentur für Arbeit geltend machen. 
 
Näheres zum Datenschutz und zur Datenerhebung durch die Bundesagentur für Arbeit 
finden Sie im Internet unter www.arbeitsagentur.de/datenerhebung. 
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Erklärung / persönliche Daten  
 
Name, Vorname Geburtsdatum  Geburtsort Staatsangehörigkeit 

Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort Geschlecht 

  männlich     (   ) 

  weiblich      (   ) 
 
  divers      (…) 

Schulart und Schule 
Klasse 

Ich bin damit einverstanden, 
dass meine Sozialversicherungsnummer von der 
Agentur für Arbeit ermittelt bzw. beantragt wird,  
sofern für mich noch keine vergeben wurde. 

 (   )  ja 

 (   )  nein 

 
 

Einverständniserklärung 
 

1. Ich habe die vorstehenden Hinweise verstanden und fühle mich ausreichend darüber 
informiert, wer meine persönlichen Daten erhebt, erfasst und speichert. Damit bin ich 
einverstanden. Mir ist bekannt, dass ich mich an meine Berufsberaterin oder meinen 
Berufsberater wenden kann, wenn die gemeldeten Daten auf mich nicht zutreffen.  

2. Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten bis fünf Jahre nach Abschluss der Maßnahme 
bei der Bundesagentur für Arbeit elektronisch gespeichert werden.  

3. Ich bin damit einverstanden, dass die Bundesagentur für Arbeit erforderliche persönliche Daten 
in pseudonymisierter Form an das Unternehmen weitergibt, das die Evaluation durchführt. Ich 
weiß, dass dies notwendig ist, damit ich befragt werden kann, falls ich für die Evaluation 
ausgewählt werde.     

4. Ich bin damit einverstanden, dass sich meine Lehrerin oder mein Lehrer mit dem zuständigen 
Berufsberater/der zuständigen Berufsberaterin und ggf. persönlichen 
Ansprechpartner/persönlicher Ansprechpartnerin und Schulsozialarbeiter/in darüber abstimmt, 
ob ich an der Berufseinstiegsbegleitung meiner Schule teilnehmen kann.  

Meine Lehrerin oder mein Lehrer darf zu diesem Zweck die erforderlichen persönlichen Daten 
an die Bundesagentur für Arbeit übermitteln.  

Weiter erkläre ich mich damit einverstanden, dass während der Teilnahme an der 
Berufseinstiegsbegleitung die erforderlichen persönlichen Daten zwischen Schule, 
Berufseinstiegsbegleitung und Bundesagentur für Arbeit ausgetauscht werden. Dazu werden 
mir und meinen Erziehungsberechtigten die Daten, die übermittelt werden, jeweils mitgeteilt.  

Ich bin an der Berufseinstiegsbegleitung interessiert und werde das Angebot annehmen, wenn mir 
die Teilnahme durch die Bundesagentur für Arbeit zugesagt wird.  

Ich erhalte einen Informationsflyer zur Berufseinstiegsbegleitung und eine Kopie dieser Erklärung. 
Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen für die Zukunft 
widerrufen kann. Ich weiß, dass ich dann aber nicht mehr an der Maßnahme zur 
Berufseinstiegsbegleitung teilnehmen darf.  
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HINWEIS:  
Mit der Unterschrift wird die Einwilligung für alle Punkte erteilt. Einzelne Punkte können nicht 
gestrichen werden. Eine Teilnahme ist sonst nicht möglich.  
 
 
Ort, Datum ________________________________________  
 
 
_______________________________                 ______________________________________ 
Unterschrift des Schülers/der Schülerin   und  bei Minderjährigen des/der Erziehungsberechtigten 


